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Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und Sicherung der Geh-

bahnen (Reinigungs- und Sicherungsverordnung) vom 01.01.2019 

Bitte säubern Sie Ihre Gehsteige 

Lt. oben stehender Satzung der Gemeinde Schwifting haben die Eigentümer und die dinglich Berechtigten von 

Grundstücken, die innerhalb der geschossenen Ortslage an die Straßen angrenzenden (Vorderlieger) oder über diese 

öffentlichen Straße angrenzenden (Vorderlieger), die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene 

Kosten zu reinigen, d.h. auch und vor allem, dass Eigentümer verpflichtet sind, sich um den vor dem Grundstück be-

findlichen Gehsteig zu kümmern, diesen sowohl im Sommer als auch im Winter entsprechend sauber und begehbar 

zu halten. Die Kehrmaschine, die zweimal jährlich das Dorf reinigt, ist nicht für das Kehren der Gehsteige zuständig. 

Bitte entfernen Sie den im Laufe des Winters angesammelten Split / Laub auf Ihren Gehsteigen.  

(siehe Satzung vom 01.01.2019 – Einsehbar unter der Homepage der Gemeinde Schwifting unter www.schwifting.de)  

Straßenreinigungsverzeichnis vom 01.01.2019: 

Gruppe A (Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Radwege sowie Grünsteifen und von der 

Fahrbahn getrennte Parksteifen 

 (Ammerseestraße, Dorfstraße, Landberger Straße, Penzinger Straße, Pürgener Straße) 

Gruppe B (Reinigungsfläche: Flächen der Gruppe A und zusätzlich die Fahrbahnränder in der in § 6 Abs. 1 Buchsta-

be b festgelegten Breite) 

 (Lindenstraße) 

Gruppe C (Reinigungsfläche: bis zur Fahrbahnmitte bzw. Straßenmitte) 

 (Am Wiesenring, Bäckerring, Bäckerweg, Baderstraße, Forstraße, Höhenweg, Kapellenweg, Kauferinger Weg, 

 Kiffhaberstraße, Kirchberg, Kirchenweg, Krautgartenweg, Margartenstraße, Merowingerstraße, Nordfeldstraße, 

 Osterfeldstraße, Osterfeldweg, Rottenbucher Straße, Rottenkolberstraße, Stillerweg, Sudetentraße, Thalersee

 weg, Unteranger, Weiherstraße, Weiherweg, Wolfsäulenweg) 

 

§ 6 der Satzung vom 01.01.2019 

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der zwischen der gemeinsamen Grenze des Vor-

derliegergrundstücks mit dem Straßengrundstück 

und 

(a) bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeichnisses (Anlage) der Fläche außerhalb der Fahr-

bahn, 

 

(b) bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeichnisses (wie vor) einer parallel zum Fahrbahnrand in 

einem Abstand von 0,5 m verlaufenden Linie innerhalb der Fahrbahn, 

 

(c) bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsverzeichnisses (wie vor) der Fahrbahnmitte bzw. der Stra-

ßenmitte 

  

 liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem Grundstück jeweils durch die von den Grund-

stücksgrenzen aus senkrecht zur Straße gezogenen Linien bestimmt werden. 

 

(2) Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede öffentliche Straße, an die das Grundstück an-

grenzt, einschließlich der ggf.- in einer Straßenkreuzung liegenden Fläche  

 

 Siehe Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die 
Sicherung der Gehbahnen im Winter (Reinigungs- und Sicherungsverordnung  
vom 01.01.2019) – Gemeinde Schwifting 
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Die Minis halfen tatkräftig mit! 
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